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von 100.

Diese Geldleistungen werden unabhängig
vom Einkommen und Vermögen gezahlt.
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 Empfänger sind



� Behinderten- und Schwerbehinderten-
eigenschaft

Menschen sind behindert, wenn ihre körper-
liche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-
lische Gesundheit mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als sechs Monate von dem
für das Lebensalter typischen Zustand ab-
weicht und daher ihre Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

Auf Antrag wird festgestellt, ob eine Behin-
derung im Sinne des Schwerbehinderten-
rechts vorliegt und welchen Grad diese Be-
hinderung (GdB) hat.

Der GdB ist ein Maß für die körperlichen,
geistigen, seelischen und sozialen Auswir-
kungen einer Beeinträchtigung der Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft auf Grund ei-
nes Gesundheitsschadens. 

Er ist grundsätzlich unabhängig vom aus-
geübten oder angestrebten Beruf zu beur-
teilen.

Es ist unerheblich, ob die Behinderung an-
geboren oder ihre Ursache ein Unfall oder
eine Krankheit ist. 

Wird die Behinderung durch das Amt festge-
stellt, können bestimmte Leistungen und Hil-
fen beansprucht werden wie zum Beispiel
Freifahrten mit Bus und Bahn, Parkerleichte-
rungen oder steuerliche Vergünstigungen (so-
genannte Nachteilsausgleiche). 

Als schwerbehindert gelten Menschen mit 
einem GdB von mindestens 50 Prozent, sie
haben Anspruch auf einen Schwerbehinder-
tenausweis.

� Benötigte Unterlagen für ein 
Feststellungsverfahren nach 
dem Schwerbehindertenrecht

Antragsvordrucke sind im Bürger- und Ver-
waltungszentrum Moritzhof, in den Bürger-
servicestellen sowie im Internet unter 
www.chemnitz.de erhältlich. 

Beizufügen sind Unterlagen über den Ge-
sundheitszustand (z. B. Befundberichte,
ärztliche Gutachten – auch Kurschlussgut-
achten, Pflegegutachten, EKG-, Labor- und
Röntgenbefunde – keine Röntgenbilder –),
die nicht älter als zwei Jahre sind.

Falls Sie über keine Unterlagen verfügen,
wird mit dem Antrag eine Einverständniser-
klärung erbeten, damit diese Unterlagen von
den von Ihnen benannten Stellen und Per-
sonen angefordert werden können.

Bei ausländischen Antragstellern ist zusätz-
lich eine Bescheinigung der zuständigen
Ausländerbehörde oder eine beglaubigte 
Kopie des Passes zum Nachweis des recht-
mäßigen Aufenthalts erforderlich.

Wird der Antrag von einem/einer Vertreter/in
gestellt, ist zusätzlich die Vollmacht bzw.
ein Betreuungsnachweis erforderlich.

� Bearbeitungskosten

Es entstehen keine Kosten.

� Gesetzliche Grundlagen

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Schwerbehindertenausweisverordnung
Sächsisches Gesetz über die Gewährung
eines Landesblindengeldes und anderer
Nachteilsausgleiche (Sächs. LBlindG)

� Barrierefreiheit

Informationsmaterial steht im Internet 
unter www.chemnitz.de als PDF-Datei zur
Verfügung.
Auf Wunsch sind die Informationen auch
in Brailleschrift erhältlich.
Die zuständige Leistungsstelle ist barriere-
frei erreichbar.

BEHINDERTEN- UND SCHWER-
BEHINDERTENEIGENSCHAFT/
LANDESBLINDENGELD

Sprechzeiten:

Montag und Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 18:00 Uhr 

	Bearbeitungskosten

 Dem Antragsteller entstehen keine  
Kosten.

	Gesetzliche Grundlagen

 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

 Schwerbehindertenausweisverordnung

 Sächsisches Gesetz über die Gewährung
 eines Landesblindengeldes und anderer
 Nachteilsausgleiche (Sächs. LBlindG)

	Barrierefreiheit

 Informationsmaterial steht im Internet
 unter www.chemnitz.de als PDF-Datei zur
 Verfügung.
 Auf Wunsch sind die Informationen auch
 in Brailleschrift erhältlich.
 Die zuständige Leistungsstelle ist barriere-

frei erreichbar.




